
Satzung 
der Stadt Zerbst/Anhalt 

über die Ablösung von Stellplätzen 
 

Der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt hat in seiner Sitzung am 22.9.1999  
aufgrund der §§ 6, 44 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt  
(GO LSA) vom 5.10.1993 (GVBl. S. 568) in der zurzeit geltenden Fassung die 
folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
(1) In der Stadt Zerbst/Anhalt werden folgende Stadtgebietsteile nach § 52 Abs. 6 
BauO LSA festgelegt (Anlage): 
 
Stadtgebietsteil I  rot 
Stadtgebietsteil II  grün 
Stadtgebietsteil III  schwarz 
 
(2) Die Stadtgebietsteile nach Abs. 1 erhalten folgende Abgrenzungen: 
 
Stadtgebietsteil I  Innenstadt gegrenzt durch Stadtmauer 
Stadtgebietsteil II  östlich begrenzt durch Alter Teich, Friedrich-Naumann- 
    Straße, Bahnhofstraße 
    südlich begrenzt durch Karl-Marx-Straße, Jeversche  

Straße, Friedensallee, Käsperstraße/Gartenstraße 
westlich begrenzt durch Gartenstraße, Dornburger Platz 
nördlich begrenzt durch Nuthe, Am Anger 

Stadtgebietsteil III  übrige Stadtteile 
 
 

§ 2 
Unter Zugrundelegung eine  Vom-Hundert-Satz von 60 % der durchschnittlichen 
Herstellungskosten einschließlich der Kosten des Grunderwerbs wird der Geldbetrag 
je Stellplatz 
 
 im Stadtgebiet I  auf 2.045,17 € 
 im Stadtgebiet II  auf 1.533,88 € 
 im Stadtgebiet III  auf 1.022,58 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 3 
Diese Satzung ist seit dem 8.10.1999 und mit den Änderungen vom 1.1.2002 und 
4.8.2006 in Kraft. 
 
 
 
Behrendt 
Bürgermeister 


